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Mai 2026 

 

Tempo 30 und Parkraumkonzept – 

Regelungen treten am 10. August 2026 in Kraft 
 

Ab 10. August 2026 gelten auf allen Gemeindestrassen in Langendorf Tempo 30 

und eine neue Parkierungsverordnung. Damit setzt der Gemeinderat einen  

Beschluss der Gemeindeversammlung um. Die Bau- und Markierungsarbeiten 

beginnen in den nächsten Wochen. 

 

Die Gemeindeversammlung hat 2023 die Einführung von Tempo 30 sowie 

die Einführung eines Parkraumkonzepts im öffentlichen Strassenareal be-

schlossen und das «Reglement über die Benützung der öffentlichen Park-

plätze (Parkierungsreglement)» angenommen. Beide Vorhaben sind bau-

lich eng miteinander verbunden. 

 

Die entsprechenden Pläne lagen Anfang 2025 öffentlich auf und wurden 

durch den Kanton genehmigt. Der Gemeinderat hat im März 2026 die Bau-

arbeiten vergeben und im April beschlossen, die neuen Regeln mit Beginn 

des neuen Schuljahres am 10. August 2026 in Kraft zu setzen. Ab dann gilt 

auf allen Gemeindestrassen Tempo 30; ab dann wird praktisch der ganze 

Ort zur blauen Zone und das Abstellen des Fahrzeugs im öffentlichen 

Raum gebührenpflichtig.  

 

Die nächsten Schritte: 

Juni – Juli:  Anbringen von Bodenmarkierungen (u.a. Rechtsvortritt, Tempo 30, Parkfelder, 

Blaue Zone). Montage von Signalen  

Juli Information an alle Haushalte «Parkieren in Langendorf» (Bezug von Tages-, 

Wochen-, Monats- und Jahresbewilligungen) 

August Informationsveranstaltungen «Parkieren in Langendorf» im Gemeindehaus 

 

Wichtig:   

• Baulich ist es unvermeidbar, dass Bodenmarkierungen angebracht sind, bevor die Re-

gelungen gelten. Massgebend ist die Signalisation. Diese ist bis 10. August abgedeckt. 

• Grössere, zusammenhängende Gebiete sind an den Einfahrten signalisiert. Sie gelten 

als blaue Zone, auch wenn nicht überall blaue Bodenmarkierungen angebracht sind.  

• Das Strassenverkehrsgesetz und bestehende Parkverbote gelten weiterhin. 

Private Areale sind von den Regelungen nicht betroffen. 

 

 

Weitere Informationen finden sich fortlaufend auf www.langendorf-so.ch/parking 

http://www.langendorf-so.ch/parking

